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Agenda
▸ Überblick zum Stand der Gesetzgebungsverfahren 

▸ Priorisierung von Netzanschlussbegehren

▸ § 8 EEG und weitere Vorgaben für die Netzanschlussreihenfolge

▸ Der Kriterienkatalog in § 17b EnWG-E – im Widerspruch zu § 8 EEG?

▸ Auflösung des Widerspruchs zwischen § 8 EEG und § 17b EnWG-E

▸ Vorläufiges Fazit



Überblick zum Stand der 
Gesetzgebungsverfahren
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Stand der Gesetzgebungsverfahren EEG 2027 und Netzpaket

Gesetzesvorhaben Zu ändernde 
Gesetze und 
Verordnung-
en

Leaks Referenten-
entwurf

Regierungs-
entwurf

Beschluss 
Bundestag

Beteiligung 
Bundesrat

Veröffent-
lichung im 
BGBl

Geplantes 
Inkrafttret
en

EU-
beihilfen-
rechtliche 
Genehmig
ung

Entwurf eines Gesetzes 
für einen planbaren, 
kosteneffizienten, 
netzverträglichen und 
marktorientierten 
Ausbau der 
erneuerbaren Energien 
im Stromsektor
(„EEG 2027“)

EEG 2023,
MsbG,
EEV,
InnAusV (Auf-
hebung),
EnFG

Referenten-
entwurf 
(Stand 
21.04.2026)

Arbeitsent-
wurf (Stand 
22.01.2026)

01.01.2027

Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des 
Energiewirtschaftsrech
ts zur Synchronisierung 
des Anlagenzubaus mit 
dem Netzausbau sowie 
zur Verbesserung des 
Netzanschlussverfahre
ns
(„Netzpaket“)

EnWG,
EEG 2023,
WindSeeG,
KWKG,
KraftNAV,
StromNZV

Referenten-
entwurf 
(Stand 
17.04.2026)

Referenten-
entwurf 
(Stand 
30.01.2026)

Am Tag 
nach der 
Ver-
kündung

Nicht 
erforder-
lich
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Priorisierung von 
Netzanschlussbegehren
Die Neuregelung in § 17b EnWG-E
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Die Neuregelung in § 17b EnWG-E

RefE (Netzpaket): EnWG
Regelungen im 

Kontext vom 
Netzanschluss an das 

Übertragungsnetz

Möglichkeit der 
Freihaltung von 
Netzanschluss-

kapazität

„folgende Kriterien“
abschließende Liste 

oder Beispiele?

Übernahmemöglich-
keit durch VNB



Die Priorisierungsregelungen nach § 17b EnWG-E

27.05.2026 EE-Vorrang vs. Priorisierungsregelungen8

Betreiber von 
Übertragungs-

netzen 

mit Regelzonen-
verantwortung

können
Grundsätze 

zur 
Priorisierung

bestimmter 
Netzanschlüsse vorsehen

Möglichkeit (keine 
Pflicht)

allgemeine 
Prinzipien statt 

konkreter 
Vorgaben

sämtliche oder nur 
gleichrangige 

Netzanschlüsse?
ÜNB



Die Priorisierungsregelungen im Verhältnis zu § 8 EEG

§ 17b EnWG-E
(Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetze sowie -leitungen, Ladepunkte für 
Elektromobile, Erzeugungs- und Gasspeicheranlagen, 
Biogasaufbereitungsanlagen sowie Anlagen zur Speicherung 
elektrischer Energie)

▸ Netzbetreiber können Priorisierung 
bestimmter Netzanschluss-
begehren vorsehen

− also potenziell Anschlussbegehren 
priorisieren, die nach § 8 EEG 
nachrangig wären 

− oder Anschlussbegehren 
depriorisieren, die nach § 8 EEG 
vorrangig wären

▸ Netzbetreiber müssen EE-Anlagen 
vorrangig anschließen
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Widerspruch zum 
EE-Vorrang 

denkbar

§ 8 EEG
(Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
und aus Grubengas)



§ 8 EEG und weitere Vorgaben 
für die Netzanschlussreihenfolge
Ein Blick auf die bestehende Rechtslage
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§ 8 EEG 2023
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§ 8 EEG 2027-Entwurf
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Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf

https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf
https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2026/05/Stiftung_Umweltenergierecht_Synopse_EEG_2023-2027_RefE_2026-5-07.pdf


Der EE-Vorrang nach § 8 EEG
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Netzbetreiber müssen unverzüglich vorrangig anschließen

Pflicht (gebundene 
Entscheidung)

ohne schuldhaftes 
Zögern

physikalisch 
technische Anbindung 

ans Netz
VNB und ÜNB



Der EE-Vorrang nach § 8 EEG
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Netzbetreiber müssen unverzüglich vorrangig anschließen

▸ Merkmal „vorrangig“ setzt begrifflich voraus, dass mehrere in Betracht 
kommende Anschlussbegehren nebeneinanderstehen 
(Konkurrenzsituation)  und daher eine Rang- oder Reihenfolgenbildung 
erforderlich ist. 

▸ Bestehende gesetzliche Einschränkungen:

− § 3 KWKG 

− § 17 Abs. 2a EnWG

ansonsten uneingeschränkt 
ggü. sämtlichen nach § 17 

EnWG möglichen 
Anschlussbegehrenden



Der EE-Vorrang nach § 8 EEG – 
bestehende gesetzliche Einschränkungen

§ 17 Abs. 2a EnWG § 3 KWKG
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insofern unverändert 
nach dem Netzpaket



„Gruppe 2“
- Sonstige Erzeuger

- Verbraucher
- Speicher

„Gruppe 1“
- EE-Anlagen

- KWK-Anlagen
- Speicher

Die Netzanschlussreihenfolge nach der 
bestehenden Gesetzeslage
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„Gruppe 2“
- Sonstige Erzeuger

- Verbraucher
- Speicher

„Gruppe 1“
- EE-Anlagen

- KWK-Anlagen
- Speicher

nachrangig nach

vorrangig vor

gleich-
rangig

gleich-
rangig

Vorgaben des § 17 EnWG bei 
Gleichrang: angemessen, 

diskriminierungsfrei, 
transparent und nicht 

ungünstiger als […] ggü. 
verbundenen Unternehmen…

Unverzüglicher 
Anschluss nach § 8 EEG 

und § 3 KWKG



Netzbetreiber müssen Netzbetreiber haben keine 
konkrete rechtliche 

Vorgabe

Netzbetreiber dürfen nicht

EE-Anlagen gegenüber 
anderen 
Anschlussbegehrenden 
(außer Speichern) 
priorisieren 

Gleichrang besteht 
zwischen EE-Anlagen, KWK-
Anlagen und Speichern

Sonstige Erzeuger 
gegenüber EE- und KWK-
Anlagen priorisieren

KWK-Anlagen gegenüber 
anderen 
Anschlussbegehrenden 
(außer Speichern) 
priorisieren 

Gleichrang besteht 
zwischen sonstigen 
Erzeugern, Verbrauchern 
und Speichern

Verbraucher gegenüber EE- 
und KWK-Anlagen 
priorisieren

Die Netzanschlussreihenfolge nach der 
bestehenden Gesetzeslage
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Bei Gleichrang verbreitet: 
Windhundprinzip



Der Kriterienkatalog 
in § 17b EnWG-E
Im Widerspruch zu § 8 EEG?
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Die Priorisierungsvorgaben und deren Begründung 
mit Blick auf § 8 EEG

RefE (Netzpaket): EnWG
RefE (Netzpaket): EnWG



▸ Formulierung ist auslegungsbedürftig

− Versorgungssicherheit im Hinblick auf Rohstoffimporte? -> Würde den 
vorrangigen Anschluss von EE-Anlagen tendenziell befördern

− Das Stromsystem einschließlich der Netze -> kann gegen Anschluss von EE-
Anlagen sprechen.
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Kriterium 1 Die Sicherheit und Zuverlässigkeit des 
Elektrizitätsversorgungssystems 

Ref-E, S. 48, 49



Kriterium 2

▸ Derzeit existieren nur gesetzliche Zielvorgaben zum EE-Ausbau.

▸ EE-Anlagen sind von den Netzbetreibern ohnehin über § 8 EEG zu 
priorisieren

▸ Kein Widerspruch zu § 8 EEG, Vereinbarkeit derzeit unproblematisch

13.05.2026 Marktprämie mit Refinanzierungsbeitrag im Entwurf des EEG 202721

bestehenden gesetzliche Zielvorgaben für den Ausbau von 
Erzeugungsanlagen, Energiespeicheranlagen und Verbrauchern

RefE, S. 49



Kriterium 2

13.05.2026 Marktprämie mit Refinanzierungsbeitrag im Entwurf des EEG 202722

bestehende gesetzliche Zielvorgaben für den Ausbau von 
Erzeugungsanlagen, Energiespeicheranlagen und Verbrauchern

enthält quantitative Ziel- 
bzw. Kapazitätsvorgaben
(insb. für Kraftwerke)

für Speicher derzeit keine 
Mengenziele als sinnvoll 
erachtet

Sofern Zielvorgaben 
für den Ausbau von 
konventionellen 
Erzeugungsanlagen 
(oder Verbrauchern) 
ins Gesetz kämen, 
wäre Konflikt mit 
EE-Vorrang 
denkbar.



▸ Der Szenariorahmen nach § 12a EnWG ist der früheste Schritt der 
Netzentwicklungsplanung; wird alle zwei Jahre von den ÜNB 
gemeinsam erarbeitet.
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§ 12a Abs. 1 S. 4 EnWG: „Für den Szenariorahmen legen die Betreiber 
von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung 
angemessene Annahmen für die jeweiligen Szenarien zu 
Erzeugung, Versorgung, Verbrauch von Strom […] zu Grunde […].“

Kriterium 3 die Annahmen aus dem von der Bundesnetzagentur 
nach § 12a genehmigten Szenariorahmen



27.05.2026 EE-Vorrang vs. Priorisierungsregelungen24

Kriterium 3 die Annahmen aus dem von der Bundesnetzagentur 
nach § 12a genehmigten Szenariorahmen

▸ Durch die Berücksichtigung anderer Kriterien als der EE-Ausbauziele („sondern auch“) 
könnten Anschlussbegehren priorisiert werden, die nachrangig zu EE-Anlagen sind. 

▸ Durch die Depriorisierung von Anschlussbegehren, deren „Zielausbauzahlen bereits 
erfüllt sind“, könnten EE-Anschlussbegehren depriorisiert werden. 

RefE, S. 49



▸ Umfasst alle regulierten Netze (Übertragungs- und Verteilnetze)

▸ Unklar: Was ist mit Bedarfe gemeint? Müssen diese „Bedarfe“ in irgendeiner 
Weise formalisiert erhoben werden? Lässt viel Spielraum in der 
Ausgestaltung.

▸ Widerspruch zum EE-Vorrang? 

− Denkbar: insbesondere in Gebieten mit ohnehin schon hoher (EE-) Einspeisung 
wahrscheinlich, dass es für den Netzbetrieb günstig ist, weniger EE-Anlagen im 
betreffenden Gebiet anzuschließen.

27.05.2026 EE-Vorrang vs. Priorisierungsregelungen25

Kriterium 4 Bedarfe von Betreibern angrenzender oder 
nachgelagerter Elektrizitätsversorgungsnetze

RefE, S. 49
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Kriterium 5 die effiziente Nutzung von Netzverknüpfungspunkten 
insbesondere durch mehrere Anschlussnehmer

RefE, S. 49

▸ Priorisierung ganzer Systeme (z.B. PV & Wind, PV & Speicher, PV 
& Rechenzentrum), anstatt Einzelanlagen separat zu betrachten

▸ Widerspruch zu § 8 EEG, wenn auf diesem Wege Anlagen aus 
der Gruppe 2 vor EE-Anlagen angeschlossen werden?



▸ Widerspruch zu § 8 EEG, wenn Flächen für Anlagen aus Gruppe 2 
ausgewiesen sind und EE-Anlagen daher nachrangig 
angeschlossen werden
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RefE, S. 49

Kriterium 6 Ausweisungen von Flächen in 
Raumordnungs- oder Bauleitplänen



Zwischenfazit

▸ Priorisierungsgrundsätze stellen nicht per se einen Widerspruch 
zum EE-Vorrang in § 8 EEG dar.

▸ Problematisch ist aber, dass ein großer Teil der Kriterien auch 
Priorisierungen von Anlagen aus der Gruppe 2 gegenüber EE-
Anlagen oder Depriorisierungen von EE-Anlagen zulassen würde. 

▸ Ein Anschluss von fossilen Erzeugern oder Verbrauchern vor EE-
Anlagen würde gegen § 8 EEG verstoßen.
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Auflösung des 
Widerspruchs zwischen      
§ 8 EEG und § 17b EnWG-E
Auslegung im Sinne der Einheit der Rechtsordnung
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Auflösung des Widerspruchs im Wege der Rechtssystematik?

▸ Beide Normen sind gleichrangige Bundesgesetze und stehen daher 
nebeneinander 

▸ Keine eindeutige Spezialität

▸ Zwar ist das EEG gegenüber dem EnWG spezieller, aber die Normen haben 
einen unterschiedlichen Regelungsgehalt

- § 8 EEG: direkter vorrangiger Anschlussanspruch für EE-Anlagen

- § 17b EnWG-E: verfahrensrechtliche Priorisierungsregel mit unmittelbarer Wirkung 
nur für Netzbetreiber
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Kein Über-/Unterordnungsverhältnis

Keine eindeutige Spezialität



Entwurfsbegründung zu § 17a EnWG-E: 
„Die Regelungen zu Netzanschluss und    
-zugang in §§ 8 und 11 EEG bleiben von 

dieser Regelung unberührt.“ (Ref-E, S. 48)
Bedeutet:  § 8 EEG soll in vollem Umfang 

weiter gelten.

Auslegung im Sinne der Einheit der Rechtsordnung

▸ Zwei sich potenziell widersprechende Normen sind so auszulegen, dass 
Widerspruch aufgelöst wird          aber: zulasten welcher Vorschrift?
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Priorisierungskriterien so zu lesen, dass EE-
Vorrang gewahrt wird.

Wortlaut als Grenze: 

- § 8 EEG: klarer EE-Vorrang
- § 17b EnWG-E lässt Spielräume 

für die Auslegung

Daher: § 17b EnWG-E ist zu Gunsten 
§ 8 EEG einschränkend auszulegen.

Begründung zu § 17a EnWG-E auch 
auf § 17b EnWG-E zu beziehen?

Klarstellung im Gesetz selbst fehlt



Auslegung im Sinne der Einheit der Rechtsordnung
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innerhalb 
Gruppe 2

zwischen 
Gruppe 1 

und 2

innerhalb 
Gruppe 1

Potentielles 
Anwendungsfeld 
§ 17b EnWG-E

Anwendungsfeld 
§ 8 EEG



innerhalb 
Gruppe 2

innerhalb 
Gruppe 1

Auslegung im Sinne der Einheit der Rechtsordnung
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§ 17b EnWG-E so zu lesen, dass 
EE-Vorrang gewahrt wird.

Anwendungsfeld § 17b 
EnWG-E

Kein Anwendungsfeld 
des § 17b EnWG-E



Auslegung im Sinne der Einheit der Rechtsordnung

▸ Zuerst Anschluss von Anlagen aus Gruppe 1

− EE- und KWK-Anlagen haben einen Anspruch auf unverzüglichen 
Netzanschluss nach § 8 EEG.

− Innerhalb von Gruppe 1 ist eine Differenzierung anhand der Kriterien nach  
§ 17b EnWG-E möglich.

▸ Danach Anschluss von Anlagen aus Gruppe 2

− Innerhalb dieser Gruppe ist eine Differenzierung anhand der Kriterien nach 
§ 17bEnWG-E möglich.

▸ Speicher können sowohl in Gruppe 1 als auch in Gruppe 2 
angeschlossen werden.
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Wie müssten Netzbetreiber demnach die Priorisierungsgrundsätze gestalten?



Die Netzanschlussreihenfolge nach § 17b 
EnWG-E unter Berücksichtigung von § 8 EEG
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„Gruppe 2“
- Sonstige Erzeuger

- Verbraucher
- Speicher

„Gruppe 1“
- EE-Anlagen

- KWK-Anlagen
- Speicher

nachrangig nach

vorrangig vor

gleich-
rangig

gleich-
rangig

Vorgaben des § 17 EnWG bei 
Gleichrang: angemessen, 

diskriminierungsfrei, 
transparent und nicht 

ungünstiger als […] ggü. 
verbundenen Unternehmen…

Priorisierungsgrund-
sätze der ÜNB nach 

§ 17b EnWG-E

Unverzüglicher 
Anschluss nach § 8 EEG 

und § 3 KWKG



Vorläufiges Fazit
Derzeitiger Entwurf führt zu Rechtsunsicherheit
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Vorläufiges Fazit: Verhältnis der Priorisierungsregeln in § 17b 
EnWG-E zu § 8 EEG

▸ „Der neu einzufügende § 17b Absatz 1 gibt den Übertragungsnetzbetreibern die 
Möglichkeit, im Rahmen der Neuausrichtung ihrer Netzanschlussverfahren auch eine 
Priorisierung bestimmter Netzanschlussbegehren vorzusehen.“ (RefE, S. 48)

▸ Aber: 

▸ Aus dem Wortlaut und der Begründung des § 17b EnWG-E wird nicht klar, wie 
das Verhältnis der neuen Regelung zu § 8 EEG aussehen soll.

▸ Im Wege der juristischen Auslegung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der 
EE-Vorrang nach § 8 EEG weiter gilt.

▸ Aufgrund des unklaren Wortlauts besteht die Gefahr von Rechtsunsicherheit; 
eine Klarstellung im Gesetzestext wäre wünschenswert.
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Unser nächstes Thema: Abschaffung der Einspeisevergütung? – 
Die Folgen für kleine EE-Anlagen nach dem EEG 2027-E     

Mittwoch, 03.06.2026, 10:00 Uhr
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

Newsletter
Info | Stiftung Umweltenergierecht
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

www.umweltenergierecht.de

Webseite
www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

Social Media
aktuelle Informationen auf 
X und LinkedIn
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http://www.umweltenergierecht.de/


Unterstützen Sie unsere Forschung

Forschung fördern und gemeinsam mehr bewirken
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie zweckgebunden die 
Forschung der Stiftung Umweltenergierecht über die 
Grundfinanzierung hinaus und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für das zukünftige Recht der Erneuerbaren Energien 
und eine nachhaltige Energieversorgung.

Kontakt
Christiane Mitsch
Leitung Fundraising und Stakeholdermanagement
T: +49 1520 7435953
M: mitsch@stiftung-umweltenergierecht.de

Spendenkonto
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83
BIC: BYLADEM1SWU
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www.stiftung-umweltenergierecht.de

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

Friedrich-Ebert-Ring 9 | 97072 Würzburg Friedrich-Ebert-Ring 9 | 97072 Würzburg

Anna Papke

papke@stiftung-umweltenergierecht.de

Tel: +49-931-79 40 77-0 

Fax: +49-931-79 40 77-29

Twitter/X: @Stiftung_UER

Dr. Carolin König

koenig@stiftung-umweltenergierecht.de

Tel: +49-931-79 40 77-0

Fax: +49-931-79 40 77-29

Twitter/X: @Stiftung_UER
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